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 21-BUZ-ARS 14/2021 - Fortschreibung der Richtlinien für den Entwurf, die konstruk-
tive Ausbildung und Ausstattung von Ingenieurbauten (RE-ING) - Ausgabe 2021/01 
Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 14/2021 des BMVI vom 05.07.2021 
Az.: StB 24/7192.70/21/3479503 
 
 
Anlagen 
ARS 14/2021 mit Anlagen 1 und 2 
 
 
Allgemeines 
 
(1) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat mit 

dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 14/2021 die Fortschrei-
bung der Richtlinien für den Entwurf, die konstruktive Ausbildung und Ausstat-
tung von Ingenieurbauten (RE-ING) - Ausgabe 2021/01 bekannt gegeben. 
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(2) Die mit der Fortschreibung der Ausgabe 2021/01 wirksam werdenden Änderun-
gen sind der Anlage 2 zu entnehmen. 
 

Anwendung in Baden-Württemberg 
 
(3) Das ARS Nr. 14/2021 und damit die Fortschreibung der Richtlinien für den Ent-

wurf, die konstruktive Ausbildung und Ausstattung von Ingenieurbauten  
(RE-ING) - Ausgabe 2021/01 werden hiermit im Geschäftsbereich der Bundes-
straßen in der Baulast des Bundes sowie im Geschäftsbereich der Landesstra-
ßen in der Baulast des Landes eingeführt und sind anzuwenden. 

(4) Den Stadt- und Landkreisen sowie den Gemeinden wird empfohlen, in ihrem 
Geschäftsbereich die Richtlinien ebenfalls anzuwenden. Die Regierungspräsi-
dien werden gebeten, die Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehör-
den entsprechend zu informieren. 

 
Bezug der Unterlagen 
 
(5) Das ARS Nr. 14/2021 sowie die Richtlinien werden als pdf-Dateien auf der 

Website der BASt zum kostenlosen Download unter „www.bast.de/Brücken- und 
Ingenieurbau/Publikationen/Regelwerke Brücken- und Ingenieurbau/RE-ING“ 

zur Verfügung gestellt. 
 
Schlussbestimmungen 
 
(6) Dieses Schreiben wird entsprechend der VwV Re-StB BW vom 1. Juli 2008 in 

der „Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg“ im 

Internet- und Intranetangebot der Abteilung 9 des Regierungspräsidiums Tübin-
gen, Mobilitätszentrale Baden-Württemberg, und dort im Sachgebiet 05 Brü-
cken- und Ingenieurbau, Bereich 2, Grundlagen eingestellt. 

 
gez. i. V. Kübler 
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1.

Die RichtlinienfürdenEntwurf,diekonstruktiveAusbildungund
AusstattungvonIngenieurbauten(RE-ING), zuletztmitARS Nr.
10/2020vom06.04.2020 mitdem Stand2019/12bekanntgegeben,
wurdenfortgeschrieben.

  

am;
:

Zertifikatseit2009
auditberufundfamilie;

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT: Heinrich-von-Stephan-Straße
VERKEHRSANBINDUNG: Bus: 631. 637. 638. Bahn: 66. Haltestelle:Robert-Schuman-Platz
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Die mitderFortschreibungderAusgabe2021/01 wirksamwerdenden
„WesentlichenÄnderungenindenRE-ING“ sindderAnlage2 zu ent-
nehmen.

Die pdf-Dateienstehenzumkostenlosen.Download aufder Internet-
seitederBASt (www.bast.de)unterdemPfad „Brücken-undIngeni-
eurbau/Publikationen/RegelwerkeBrücken-undIngenieurbau/
RE-ING“ zurVerfügung.

AufdieVorbemerkungenderRE-ING wirdverwiesen.

u.

Ich bittedie OberstenStraßenbaubehördenderLänder,das ARS ein-
zuführenundmireineKopieihrerEinführungserlassezu übersenden.
Ich empfehle,das ARS auchfürdie StraßenkategoriennachLandes-
rechteinzuführen.

Die Einführungserlassebitteichan das ReferatStB 24
(ref-stb24@bmvi.bund.de)zu senden.

Ichbittedas Fernstraßen-Bundesamt,das ARS gegenüberderAuto-
bahnGmbHdes Bundeseinzuführen.Ich bitte,mireineKopiedes
Einführungserlasseszuzusenden.

II.
MeinAllgemeinesRundschreibenStraßenbau(ARS) Nr. 10/2020vom
06.04.2020 - StB 17/7192.70/21-3285933- hebe ichhiermitauf.

Die Erfahrungenbei derAnwendungderRE-ING könnenjederzeit
strukturiertüberdie Erfahrungssammlungzurückgemeldetwerden.In-
formationenhierzukönnenaufderInternetseitederBASt
(www.bast.de)unterdemPfad „Brücken-undIngenieurbau/Fachthe-
men/SammlungBrücken-undIngenieurbau“entnommenwerden.

ImAuftrag
Dr. StefanKrause

 

Anlagen: 1. Übersichtüberden StandderRE-ING
- Ausgabe2021/01 —2. WesentlicheÄnderungenindenRE-ING
- Ausgabe2021/01 mm

Zertifikatseit2009
auditberufundfamilie



Anlage 1 zum ARS 14/2021 vom 05.07.2021

Stand 2021/01 Seite 1 von 1

Richtlinien für den Entwurf, die konstruktive Ausbildung
und Ausstattung von Ingenieurbauten

(RE-ING)

Übersicht über den Stand der RE-ING
Stand 2021/01

 Teil Abschnitt Stand
Vorbemerkungen 2021/01

1 Allgemeines 1 Grundsätzliches
Seite 1 - 8

2021/01

2 Gestaltung
Seite 1 - 4

2017/12

2 Brücken 1 Planungsgrundsätze
Seite 1 - 18

2021/01

2 Konstruktive Anforderungen
Seite 1 - 36

2021/01

3 Bauliche Durchbildung und Ausstattung von
Brücken zur Überwachung, Prüfung und Erhaltung
(BDA-BRÜ)
Seite 1 - 7

2021/01

4 Brückenausstattung
Seite 1 - 11

2019/12

5 Integrale Bauwerke
Seite 1 - 17

2019/12

3 Tunnel In Vorbereitung

4 Stützbauwerke Planungsgrundsätze, konstruktive Anforderungen
und bauliche Durchbildung
Seite 1 - 12

2021/01

5 Lärmschutzwände und
ähnliche Schutzwände

Planungsgrundsätze, konstruktive Anforderungen
und bauliche Durchbildung
Seite 1 - 11

2021/01

6 Verkehrszeichen- und
Geräteträgerbrücken

In Vorbereitung

7 Becken- und
Schachtbauwerke

In Vorbereitung

8 Anhang 1 Normen, Gesetze und
sonstige Technische Regelwerke
Seite 1 - 10

2021/01



Anlage 2 zum ARS 14/2021 vom 05.07.2021

Stand 2021/01 Seite 1

Wesentliche Änderungen in den RE-ING - Ausgabe 2021/01

In den einzelnen Abschnitten der RE-ING ergeben sich im Wesentlichen folgende Änderungen:

1-1: Aufgrund der seit 01.01.2021 erfolgten Zuständigkeit der Autobahnen durch die Autobahn
GmbH des Bundes wurde der Abschnitt 1-1 neu sortiert in Anforderungen an die Auftragsverwal-
tungen und an die Autobahn GmbH des Bundes. Für Letztere wurde die Anlage 7 des Geschäfts-
besorgungsvertrags konkretisiert; insbesondere für die Zustimmungsvorbehalte und die Entwurfs-
besprechungen.

2-1: Es wurde ein neues Kapitel zu Kreuzungen mit sonstigen Gewässern und die Definition von
Freibordhöhen aufgenommen. Hier erfolgte eine enge Abstimmung mit der Abteilung Wasserstra-
ßen, Schifffahrt des BMVI.

2-2: Als Ergebnis von Fachdiskussionen im Bereich von Stahl- und Stahlverbundbrücken wurden
nochmals kleine Verbesserungen an den Planungshilfen vorgenommen.

2-3: In Abstimmung mit dem KoA Erhaltung wurden ein paar redaktionelle Änderungen vorge-
nommen und ein Passus zu Zugängen zu begehbaren Hohlräumen in Überbauten aufgenommen.

4: Der neue Teil zu Stützbauwerken umfasst nun erstmalig alle Arten von Stützbauwerken im Be-
reich der Bundesfernstraßen und basiert auf den Erfahrungen der Bundesländer.

5: Der neue Teil zu den Lärmschutzwänden und sonstigen Wänden wurde bereits vor der Länder-
abfrage mit der ZTV-Lsw abgeglichen, sodass nun planerische Vorgaben zentral in der RE-ING ge-
bündelt werden konnten. Ferner sind bereits erste Erkenntnisse aus den laufenden Forschungs-
vorhaben zu den abfallenden Vorsatzschalen aus Porenbeton (siehe auch Obmann-Schreiben
02/2021 vom 24.03.2021) und Vorgaben aus dem Unglücksfall an der A 3 mit dem umgekippten
Lärmschutzwandelement eingeflossen. Zudem sind Rahmenbedingungen für den Einsatz von Lärm-
schutzwänden aus Holz genannt, um für diese Art von Wänden zu einer längeren Lebensdauer und
damit zu einem wirtschaftlichen und nachhaltigen Einsatz zu kommen.


	21-BUZ-ARS 14_2021 - Fortschreibung RE-ING.docx.pdf
	2_StB24_ARS_OBB_AdB_RE-ING_M1.pdf
	2_StB24_ARS_Oberste_RE-ING_Anl1.pdf
	2_StB24_ARS_Oberste_RE-ING_Anl2.pdf

